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Schriftliche Anhörung zum Antrag der SPD-Fraktion 

„Bundeseinheitliche Regelung zur Kostenübernahme von 

Verhütungsmitteln“, Drucksache 19/226 

        4. Januar 2018 

 

Sehr geehrter Herr Kalinka, 

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 21. November 2017, mit dem Sie der KVSH die Gelegenheit geben, 

zum oben genannten Antrag schriftlich Stellung zu nehmen. 

Die Frage der Kostenübernahme für Verhütungsmittel für Frauen mit geringem Einkommen ist eine 

sozialpolitische Entscheidung, die sich einer Bewertung durch die Kassenärztliche Vereinigung 

entzieht. Nach unserer Kenntnis hat es zudem in dieser Sache Mitte Dezember bereits eine 

Entscheidung des Bundesrates gegeben. Wir bitten deshalb um Verständnis, dass wir von einer 

Stellungnahme absehen und verweisen im Übrigen für eine ärztliche Einschätzung auf die 

Stellungnahme des Berufsverbandes der Frauenärzte, Landesverband Schleswig-Holstein. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Monika Schliffke 
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